
Wer hat das Recht am Elternsprechtag
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Zitat

Original von Mikael
Personensorgeberechtigter im Sinne des BGB und Erziehungsberechtigter im Sinne des
Schulgesetzes können zwei unterschiedliche Dinge sein. Im Zweifel hilft nur ein tiefer
Blick in das eigene Schulgesetz. Da müsste drinne stehen, wer was darf.

Gruß !

Dazu müsste UNS als Schule aber auch immer einwandfrei gemeldet werden, wenn sich
Änderungen in der Sorgeberechtigung ergeben...
Ob ich den "Spaß" mit 2 getrennten Terminen für ein Kind mitmachen würde weiß ich nicht so
sicher... War zum Glück noch nie..
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